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PRESSEMITTEILUNG 
 

BESCHLUSS DES EZB-RATS ÜBER DIE VON DER CENTRAL BANK OF CYPRUS 

BEANTRAGTE NOTFALL-LIQUIDITÄTSHILFE 

 
 
 
 

Der EZB-Rat hat beschlossen, die derzeitige Höhe der Notfall-Liquiditätshilfe (Emergency 
Liquidity Assistance – ELA) bis Montag, den 25. März 2013, beizubehalten. 

Danach kann die Notfall-Liquiditätshilfe nur noch in Betracht gezogen werden, wenn ein 
EU/IWF-Programm vorhanden ist, das die Solvenz der betreffenden Banken sicherstellen 
würde. 
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